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Verordnung
über die Außerkraftsetzung der Veränderungssperre ��-32/�2 

im Bezirk Lichtenberg von Berlin, Ortsteil Friedrichsfelde
Vom	28.	November	2008

Auf Grund des § 17 Absatz 4 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), 
in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 27. April 2007 (GVBl. S. 205) erlas-

sene und durch Verordnung vom 17. Juli 2008 (GVBl. S. 225) um 
ein Jahr bis zum 23. August 2009 verlängerte Veränderungssperre 
für das Grundstück Sewanstraße, Ontarioseestraße für die Flur 409, 
Flurstück 232 im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde, wird 
aufgehoben.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin geltend machen; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs wird die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeacht-
lich. Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Ver-
kündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden 
sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 28. November 2008 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

E m m r i c h

Bezirksbürgermeisterin

G e i s e l

Bezirksstadtrat für Stadt- 
entwicklung, Bauen, Umwelt 

und Verkehr
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), 
in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Buckower Damm 30 im Bezirk Neukölln, 

Ortsteil Britz, für das das Bezirksamt neben anderen Grundstücken 
die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt eine 
Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Neukölln von Berlin, Amt für Planen, Bauord-
nung und Vermessung, Fachbereiche Stadtplanung und Bau- und 
Wohnungsaufsicht, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögens-
nachteile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 
und 3 des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von zwei 
Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Neukölln von Berlin geltend machen; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Be-
schränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung die-
ser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. Dezember 2008

Bezirksamt Neukölln von Berlin

B u s c h k o w s k y

Bezirksbürgermeister

B l e s i n g

Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Veränderungssperre XIV-60/�9 

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz
Vom	16.	Dezember	2008
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), 
in Verbindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. Novem-
ber 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. No-
vember 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XVIII-24-3 vom 1. August 2006 zur Ände-

rung des Bebauungsplans XVIII-24 für das Gebiet zwischen Stadt-
randsiedlung Karow / Am Kappgraben, Landesgrenze, Siverstorp-
straße, Strömannstraße, der südlichen Grenze des Grundstücks 
Alt-Karow 30, den Straßen Alt-Karow und Bucher Chaussee sowie 
für die Siverstorpstraße und einen Abschnitt der Strömannstraße mit 
Ausnahme des Geländes zwischen der öffentlichen Parkanlage am 
Hofzeichendamm, Ingwäonenweg, Siverstorpstraße, Gatterweg und 
dem Grundstück Gatterweg 17 im Bezirk Pankow, Ortsteil Karow, 
wird festgesetzt. Er ändert teilweise den durch Verordnung über die 
Festsetzung des Bebauungsplans XVIII-24 im Bezirk Weißensee, 
Ortsteil Karow, vom 5. Januar 1995 (GVBl. S. 11) festgesetzten Be-
bauungsplan. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Pankow 

von Berlin, Abteilung Kultur, Wirtschaft und Stadtentwicklung, Ver-
messungsamt, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans 
können beim Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Kultur, 
Wirtschaft und Stadtentwicklung, Amt für Planen und Genehmigen, 
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvor-

schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 16. Dezember 2008

Bezirksamt Pankow von Berlin

Matthias K ö h n e

Bezirksbürgermeister

Dr. Michail N e l k e n

Bezirksstadtrat für Kul-
tur, Wirtschaft und Stadt-

entwicklung

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XVIII-24-3 

im Bezirk Pankow, Ortsteil Karow
Vom	16.	Dezember	2008
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Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 3316), in Verbindung mit § 6 Absatz 5 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom  
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 11-15 VE vom 15. Okto-

ber 2007 für die Grundstücke Landsberger Allee 364 und Rhinstraße 
157/163 (teilweise) einschließlich des südlich gelegenen Abschnitts 
der Bahntrasse im Bezirk Lichtenberg wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann beim 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Bauen, Umwelt und Verkehr, Amt für Planen und Vermessen, Fach-
bereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungs-
plans können beim Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung 
Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr, Amt für Planen und 
Vermessen, Fachbereich Stadtplanung, und im Bau- und Wohnungs-
aufsichtsamt, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvor-
schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Dezember 2008

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

E m m r i c h

Bezirksbürgermeisterin

G e i s e l

Bezirksstadtrat 
für Stadtentwicklung, Bauen, 

Umwelt und Verkehr

Verordnung
über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ��-�5 VE 

im Bezirk Lichtenberg
Vom	17.	Dezember	2008
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), 
in Verbindung mit § 9 Absatz 3 und § 8 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 9-16 vom 19. November 2007 mit Deckblatt 

vom 11. Juli 2008 für eine Teilfläche des städtebaulichen Entwick-
lungsbereichs „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ zwischen Groß-Ber-
liner Damm, Louis-Blériot-Straße, dem Betriebsbahnhof Schöne-
weide und der Georg-Schendel-Straße im Bezirk Treptow-Köpenick, 
Ortsteile Johannisthal und Adlershof, wird festgesetzt. Er ändert 
teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des Bebau-
ungsplans XV-68a im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Johan-
nisthal, vom 18. Dezember 2002 (GVBl. 2003 S. 9) festgesetzten 
Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, Vermessung, Wert-
ermittlung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans kön-
nen beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung 
Bauen und Stadtentwicklung, Stadtplanungsamt und Vermessungs-
amt, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvor-

schriften, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bau-
gesetzbuchs bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber der für die verbindliche Bauleit-
planung zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Num-
mer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetz-
buchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 23. Dezember 2008

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 9-�6 

im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteile Johannisthal und Adlershof
Vom	23.	Dezember	2008
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Berliner Juristenausbildungsordnung

Vom	7.	Januar	2009

Auf Grund des § 24 des Berliner Juristenausbildungsgesetzes vom 
23. Juni 2003 (GVBl. S. 232), das zuletzt durch Gesetz vom 22. Ok-
tober 2008 (GVBl. S. 290) geändert worden ist, wird verordnet:

Artikel I
Die Berliner Juristenausbildungsordnung vom 4. August 2003 

(GVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Septem-
ber 2007 (GVBl. S. 320), wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 32 die Angabe „§ 32a Noten-

verbesserung“ eingefügt. 
2. In § 9 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „etwa 40 Minuten“ durch 

die Angabe „etwa 45 Minuten“ ersetzt.
3. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 3 wird aufgehoben. 
bb) Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

„Zur mündlichen Prüfung wird nur geladen, wer den 
Nachweis der bestandenen Schwerpunktbereichsprü-
fung bis spätestens zum Ende des auf die Anfertigung 
der Aufsichtsarbeiten folgenden übernächsten Monats 
erbracht und sich unverzüglich nach der Veröffentli-
chung der Bewertung der Aufsichtsarbeiten zur münd-
lichen Prüfung angemeldet hat.“

b) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
„Es gilt als Verzicht auf die Fortsetzung des Prüfungsverfah-
rens, wenn eine der in Absatz 1 Satz 4 genannten Vorausset-
zungen nicht fristgerecht erfüllt wird.“

4. Dem § 15 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Maß-

nahmen können auch bei einem groben oder wiederholten Ver-
stoß gegen die Ordnung in den Prüfungen getroffen werden.“

5. § 21 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Ausbildung kann auch bei anderen Stellen erfolgen, bei de-
nen eine sachgerechte Ausbildung gewährleistet ist.“

6. Nach § 32 wird folgender § 32a eingefügt:

 „§ 32a
Notenverbesserung

(1) Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare, die den münd-
lichen Prüfungsteil nach dem 31. Dezember 2007 absolviert und die 
zweite juristische Staatsprüfung vor dem Gemeinsamen Juristischen 
Prüfungsamt der Länder Berlin und Brandenburg bei erstmaliger 
Ablegung bestanden haben, können diese zur Notenverbesserung 
einmal wiederholen. Die Möglichkeit der Wiederholung besteht nur 
in der auf das Ende des Erstversuchs folgenden übernächsten Prü-
fungskampagne. Die Zulassung ist schriftlich innerhalb von zwei 
Monaten nach Ablegung der mündlichen Prüfung zu beantragen. 
Die Frist beginnt frühestens mit dem Inkrafttreten der Zweiten Ver-
ordnung zur Änderung der Berliner Juristenausbildungsordnung 
vom 7. Januar 2009 (GVBl. S. 7). Die Prüfung ist vollständig zu 
wiederholen. § 14 Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Für die Abnahme der Prüfung nach Absatz 1 wird eine Gebühr 
in Höhe von 600 Euro erhoben. Der Nachweis der entrichteten Ge-
bühr ist mit dem Zulassungsantrag einzureichen. Die Gebühr wird 
zurückerstattet, wenn die Zulassung versagt wird. Auf Antrag des 
Prüflings ermäßigt sich die Gebühr 
1. auf 100 Euro, wenn der Prüfling vor Beginn der schriftlichen 

Prüfung auf die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens verzichtet,
2. auf 400 Euro, wenn der Prüfling spätestens 15 Wochen nach Ab-

legung der schriftlichen Prüfung auf die Fortsetzung des Prü-
fungsverfahrens verzichtet oder er nach dem Ergebnis der 
schriftlichen Prüfung nicht bestanden hat.“

Artikel II
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Januar 2009

Senatsverwaltung für Justiz

Gisela v o n  d e r  A u e
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